
Ortschaftsrat Reg.Nr.:

Wolfsberg vorl. TOP: A.
beschl. TOP:

öffentlich: ja

Beschl.Nr. -9/20

Beschlussvorlage

zur 9. Ortschaftsratssitzung am 12.05.2020

1. Gegenstand: Zustimmung zum Abschluss eines Vergleiches im Zusammenhang

mit dem Betreibervertrages für das Freibad in Wolfsberg und

Aufhebung gefasster Beschlüsse

2. Gesetzliche Grundlagen:

2.1. § 45 Abs. 2 KVG LSA

3. Erarbeiter:

3.1. Oberbürgermeister

.04.2020

    

 

4. Einbringer: Sangerhaugen,

4.1. Oberbürgermeister

Unterschri

Begründung:

Der Stadtrat hat am 30.01.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, einen Vergleich mit dem

Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg e. V. folgenden Inhalts abzuschließen und
die haushaltsrechtlichen Voraussetzungenhierfür zu schaffen:

Die Parteien einigen sich auf die einvernehmliche Beendigung des Betreibervertrages für

das Freibad Wolfsberg zum 31.12.2019.

Als Betreiberentgelt werden für das Jahr 2019 25.000,00 € vereinbart. Durch die Stadt

Sangerhausen für dieses Jahr (2019) bereits geleistete Zahlungen sind anzurechnen.

Zinsansprüche seitens des Feuerwehr-Dorigemeinschaftsvereins Wolfsberg e. V. aus der

Abrechnung für 2019 bestehennicht.

Das Verfahren des Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg e. V. gegen die Stadt

Sangerhausen vor dem Landgericht Halle (AZ: 3 O 225/19) wird damit als beendeterklärt.

Die Kosten der Rechtsvertretung der Stadt Sangerhausen in diesem Verfahren trägt die
Stadt.

Sämtliche Gerichtskosten und Kosten der Rechtsvertretung des

Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg e. V. im vorbenannten Verfahren trägt der
Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg e. V.. Die Stadt ermöglicht dem Verein,
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diese Kosten aus der bestehenden Rücklage aus der Betreibung des Bades zu begleichen.

Unter der Voraussetzung der Zustimmung des Ortschaftsrates Wolfsberg und der

Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1-4/19 vom 12.11.2019 und Nr. 1-6/19 vom 18.12.2019

(Vergabe des Badbetriebes an die DLRG) durch den Ortschaftsrat Wolfsberg erklärt sich
die Stadt Sangerhausen bereit, rückwirkend zum 01.01.2020 erneut einen Betreibervertrag

mit dem Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg e. V. abzuschließen.

Der neu abzuschließende Betreibervertrag ist in seinen Bedingungen identisch zu den

aktuell mit den Betreibern der Bäder Grillenberg und Wippra bestehenden Verträge

auszugestalten. Das Betreiberentgelt beträgt 25.000,00 € jährlich.

Zwischenzeitlich hat der Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg e. V. die

Bereitschaft zum Abschluss dieses Vergleiches bekundet. Um die Beendigung der

Rechtsstreitigkeiten und die Sicherstellung des Badbetriebes zu erreichen, ist es

erforderlich, dass sich auch der Ortschaftsrat entsprechend positioniert.

Finanzbedarf:

 

Finanzielle Auswirkungen: nein
 

Empfehlung

Der Ortschaftsrates Wolfsberg stimmt dem Abschluss des beschriebenen Vergleiches zu.
Die Beschlüsse Nr. 1-4/19 vom 12.11.2019 und Nr. 1-6/19 vom 18.12.2019 (Vergabe des

Badbetriebes an die DLRG) werden aufgehoben.

 

Abstimmungsergebnis:
 

 

   
Anzahl der Mitglieder: 5 davon anwesend:

Ja-Stimmen: Nein-Stimmen:

Bemerkung:

Aufgrund des 8 33 KVG LSA waren keine!.................. Mitglieder des Ortschafsrates von

der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss-Nr.: -9/20

Veröffentlichung:
tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung

genehmigt am:

 


